
— 1 —

B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 329 S
20. 05. 09

Druck: Hans Krohn · Bremen

Antrag der Fraktion der CDU

Schulschwänzer auch in Bremen stärker kontrollieren

In den Jahren 2007 und 2008 erfolgten im Bundesland Bremen nach Auskunft der
Senatorin für Bildung und Wissenschaft (Vorlage L02 der staatlichen Deputation für
Bildung vom 4. Mai 2009) 845 und 819 Meldungen von Schulvermeidung. Aufgeteilt
auf die beiden Kommunen entspricht dies im Jahr 2007 für Bremen 497 und für Bre-
merhaven 848 und im Jahr 2008 für Bremen 465 und für Bremerhaven 354 Fällen.

Betrachtet man die eingeleiteten Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzung
als Ordnungswidrigkeit ergibt sich folgendes Bild: In den Jahren 2007 und 2008 wur-
den im Land Bremen 127 und 147 Verfahren eingeleitet. Aufgeteilt auf die Kommu-
nen entspricht dies im Jahr 2008 für Bremen 55 und für Bremerhaven 72 und im Jahr
2008 für Bremen 31 und für Bremerhaven 116 Verfahren.

Insbesondere ein Zahlenvergleich bei den eingeleiteten Bußgeldverfahren der beiden
Kommunen macht deutlich, dass in Bremerhaven trotz deutlich geringerer Einwoh-
nerzahl in absoluten Zahlen mehr als doppelt so viele und im Verhältnis zur Fallzahl
sogar mehr als dreimal so viele Verfahren zu Ordnungswidrigkeiten wegen Schul-
pflichtverletzung eingeleitet wurden als in Bremen.

Diese unproportionalen Verfahrenszahlen lassen auf ein deutlich anderes Verhalten
der beiden Kommunen im Hinblick auf die Einforderung der Schulpflicht schließen,
für deren Erfüllung nach § 60 Abs. 4 Bremisches Schulgesetz die Erziehungsberech-
tigten verantwortlich sind. Nach § 65 Abs. 1 BremSchulG handelt es sich dabei um
eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße oder in schweren Fällen nach § 66
Abs. 1 BremSchulG mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden kann.

Die Stadtbürgerschaft möge deshalb beschließen:

Die Stadtbürgerschaft fordert den Senat auf,

1. sicherzustellen, dass die Senatorin für Bildung und Wissenschaft im Hinblick auf
die Einleitung von Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzung die Rechts-
lage für die Stadtgemeinde Bremen genauso konsequent anwendet wie der Ma-
gistrat der Stadt Brernerhaven.

2. der Stadtbürgerschaft mit der Vorlage der Zahlen für das Jahr 2009 einen Be-
richt über die Entwicklung der Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzung
zu geben.

Claas Rohmeyer,
Thomas Röwekamp und Fraktion der CDU


